
Kreisarchiv Schwarzwald-Baar-Kreis 
 

Tgb. II/2026/  

Anfertigung von Reproduktionen 
aus Akten des Bauarchivs  

 
Die Reproduktionen werden gemäß Kreisarchivsatzung und Verwaltungsgebührensatzung und Gebührenverzeichnis des 
Schwarzwald-Baar-Kreises vom 8.11.2021 mit Änderungen vom 01.08.2025 abgegeben. 

Die Reproduktionen sind nur zum persönlichen Gebrauch bestimmt. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung und 
Weitergabe an Dritte bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Archivs (separates Formular). 

Für die Klärung von und den Umgang mit etwaigen Rechten Dritter (Persönlichkeits-, Urheber- und Verwertungsrechte) 
an den Reproduktionen ist der Besteller selbst verantwortlich. Das Kreisarchiv haftet nicht für Ansprüche Dritter, die sich 
aus der Verletzung dieser Rechte ergeben. 

 

 

Ich benötige Reproduktionen aus 

Best. _________________ Nr. _______________________________________________________ 

Best. _________________ Nr. _______________________________________________________ 

 

 

Ich habe Scans (à 0,25 €) in Selbstbedienung angefertigt: 

Zählerstand Anfang ______________________________  

Zählerstand Ende ______________________________  

Differenz ______________________________  

Gelöschte Scans ______________________________  

Angefertigte Scans    

 

Betrag 

  

 

Ich bestelle folgende Reproduktionen: 

Anzahl Art Zwischensumme Anzahl Art Zwischensumme 

____ Scan bis DIN A3 à 0,50 € __________ ____ Kopien sw DIN A4 à 0,60 € __________ 

____ Scan ab DIN A3 à 17,00 € __________ ____ Kopien farbig DIN A4 à 0,80 € __________ 
____ Digitale Übermittlung 5,50 € __________ ____ Kopien sw DIN A3 à 1,00 € __________ 

____ 
 

Bauakteneinsicht 35,00 €   ___35,00 € ____ Kopien farbig DIN A3 à 1,40 € __________ 

   ____ Großkopien à 27,00 € __________ 
   ____ Verpackung u. Versand 6,50 € __________ 

 

                                              

Gesamtbetrag: 

 

____ 

 

 

Bauakteneinsicht 35,00 € 
 

___35,00 €                                    

 



Bitte wenden! 

Technische Hinweise: 
• Dunkle Vorlagen können nur bedingt aufgehellt werden. 
• Maßgebend allein ist die gute Lesbarkeit der Kopie. 
• Verbesserung durch Herstellung weiterer Kopien mit verändertem Kontrast oder Helligkeit ist kostenpflichtig. 
• Großkopien werden gerollt und ungeschnitten abgegeben. 
• Ein schriftlicher Gebührenbescheid über die Gesamtsumme wird per Post oder elektronisch zugestellt. 

 
 
Von den vorstehenden Bedingungen habe ich Kenntnis genommen: 
 

Name: __________________________________________________________________________ 
 

 
 
Villingen-Schwenningen, den  ________________  Unterschrift:  ___________________________ 
 
 

  

 Dienstlicher Auftrag 
 

 Amtshilfe 

Auftrag erledigt:  
 Datum, Bearbeiter 

 

 


